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IHR LEBEN - UNSERE ENERGIE



Stadtwerke Gießen

Verwaltung
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Ergänzende Bestimmungen
der Stadtwerke Gießen AG (SWG) in Gießen zu der “Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme“ 
(AVBFernwärmeV)

Januar 2010

I.	 Anschlusspreis

	 Für den Anschluss einer Anlage an das Verteilungsnetz der SWG ist vom An-
schlussnehmer ein Anschlusspreis zu entrichten. Dieser setzt sich zusammen 
aus:

	 • einem Baukostenzuschuss (1.)
	 • und den Kosten für den Hausanschluss (2.).

1.	 Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 9 AVBFernwärmeV

1.1	 Der Anschlussnehmer zahlt den SWG bei Anschluss seines Bauvorhabens an 
das Leitungsnetz der SWG bzw. bei Erhöhung seiner Leistungsanforderung und 
dadurch erforderlich werdender Veränderungen am Hausanschluss einen Zu-
schuss zu den Kosten der örtlichen Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss). Der 
Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder 
Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen erforderlich sind. Die örtlichen Ver-
teilungsanlagen sind die der Erschließung des Versorgungsbereiches dienenden 
Verteilungsleitungen einschließlich der notwendigen Zuführungsleitungen.

	 	
Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerechten Ausbaukon-
zeption für die örtlichen Verteilungsanlagen.

1.2	 Von den Kosten gemäß Ziffer 1.1 Abs. 1 werden ggf. die den Sondervertragskun-
den leistungsanteilig zuzurechnenden Kosten abgesetzt.

1.3	 Das Verfahren zur Ermittlung des Baukostenzuschusses richtet sich nach § 9 
der “Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwär-
me“ (AVBFernwärmeV). Der Berechnung der Baukostenzuschussbeträge ist ein 
typischer Versorgungsbereich zugrunde gelegt, so dass die ermittelten Beträge 
einheitlich für das gesamte Versorgungsgebiet der SWG gelten.

1.4	 Der vom Anschlussnehmer zu zahlende Baukostenzuschuss für einen Anschluss 
in einem geschlossenen Baugebiet beträgt bis 15 kW 1.050,00 (1.249,50) EUR. 
Bei einer Leistung über 15 kW erhöht sich der Baukostenzuschuss je kW um 
52,00 (61,88) EUR.

1.5	 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine 
Leistungsanforderung erhöht und dadurch eine Veränderung am Hausanschluss 
erforderlich wird. Als Veränderung gilt z.B.:

	 • Herstellen eines weiteren Hausanschlusses
	 • Verstärken des Leitungsquerschnittes
	 • Einbau eines leistungsstärkeren Druckregelgerätes.
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	 Die Höhe des weiteren Baukostenzuschusses bemisst sich nach den Grundsätzen 
der Ziffern 1.2 bis 1.4.

2.	 Kosten für den Hausanschluss (HA) gemäß § 10 AVBFernwärmeV

2.1	 Der Anschlussnehmer zahlt den SWG für die Verbindung des Verteilungsnetzes 
mit der Kundenanlage, bestehend aus Hausanschlussleitung von der Vertei-
lungsleitung bis zur Grundstücksgrenze und der Hauptabsperreinrichtung sowie 
Erdarbeiten und Straßenwiederherstellung bis zu einer Nennweite von DN 32 des 
Hausanschlusses.

	 	 Darin enthalten ist eine Mauerdurchführung bzw. eine Mehrsparten-Hauseinfüh-
rung für Strom, Gas (da 50), Wasser (da 63), Fernwärme (DN 40) und Telekom 
inklusive aller notwendigen Schutzrohre und Manschetten.

	 2.090,00 (2.487,10) EUR.

	 Für Hausanschlüsse, die gleichzeitig mit der Verteilungsleitung erstellt 	
werden:

	 1.590,00 (1.892,10) EUR;

	 zuzüglich je lfdm. Hausanschlussleitung im Privatgrundstück inkl. Erdarbeiten:

	 bei getrennter Verlegung von anderen Versorgungsleitungen

	 100,00 (119,00) EUR;

	 bei gleichzeitiger Verlegung mit anderen Versorgungsleitungen

	 75,00 (89,25) EUR.

2.2	 Für Hausanschlüsse, die nach Art, Dimension oder Lage von üblichen Hausan-
schlüssen wesentlich abweichen (z.B. über 40 m Länge), erhält der Kunde ein 
gesondert ermitteltes Angebot von den SWG.

2.3	 Wird in besonders gelagerten Fällen auf Wunsch des Anschlussnehmers ein 
weiterer HA hergestellt, so sind hierfür die Kosten gemäß Ziffer 2.1 bzw. 2.2 
zuzüglich der BKZ gemäß Ziffer 1 zu entrichten.

2.4	 Der Anschlussnehmer zahlt die Kosten für Veränderungen des Hausanschlusses, 
die durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus 
anderen Gründen von ihm veranlasst werden.

2.5	 Die Arbeiten für den Hausanschluss auf dem Privatgrundstück beinhalten :
	 - Herstellen und Verfüllen des Rohrgrabens
	 - Rohrmontage einschl. Nachisolierung.

	 Eigenleistungen des Bauherren können nur in Ausnahmefällen erfolgen und müs-
sen vor der Ausführung mit den SWG abgestimmt werden. Vom Bauherren ist 
dann eine Haftungsausschlusserklärung zu unterzeichnen.

2.6 	 Die Abrechung des Hausanschlusses erfolgt nach der tatsächlichen Verlegelänge 
auf dem Privatgrundstück.
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3.	 Fälligkeit

	 Der Baukostenzuschuss wird zugleich mit den Hausanschlusskosten bei Fertig-
stellung des Hausanschlusses fällig. Bei größeren Objekten können die SWG 	
Abschlagszahlungen auf den Baukostenzuschuss entsprechend dem Baufort-
schritt der örtlichen Verteilungsanlagen verlangen.

II.	 Kosten für Inbetriebsetzung usw. gemäß 
	 § 13 AVBFernwärmeV

1.	 Die erstmalige Inbetriebsetzung und Plombierung der Kundenanlage ist inner-
halb der normalen Arbeitszeit (Mo - Fr von 8 - 18 Uhr) kostenfrei. Außerhalb 
der normalen Arbeitszeit (Mo - Fr von 8 - 18 Uhr) werden 94,00 (111,86) EUR 
berechnet. Der Einbau der erforderlichen Mess- und Steuereinrichtungen (z.B. 
Wärmemengenzähler) erfolgt bauseits durch den Kunden.

2.	 Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Kundenanlage aufgrund festgestellter 
Mängel an der Anlage nicht möglich, so zahlt der Anschlussnehmer hierfür sowie 
für alle etwaigen weiteren vergeblichen Inbetriebsetzungen jeweils 23,50 (27,97) 
EUR. Dies gilt auch, wenn der Kunde trotz eines mit ihm vereinbarten Termins 
nicht angetroffen wurde.

3.	 Wird eine vom Kunden zu vertretende Nachplombierung vorgenommen, werden 
jeweils 23,50 (27,97) EUR berechnet.

III.	 Abschlagszahlungen gemäß § 25 AVBFernwärmeV

1.	 Auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresrechnung werden im laufenden 
Abrechnungsjahr zwischenzeitlich Teilbeträge - jeweils für einen Zeitraum von 
einem Monat - berechnet.

2.	 Ein evtl. gegebener Vorauszahlungsanspruch nach § 28 AVBFernwärmeV bleibt 
unberührt.

IV.	 Zahlung und Verzug gemäß § 27 AVBFernwärmeV

1.	 Rechnungs- und Abschlagsbeträge sind für die SWG kostenfrei zu entrichten 	
(§ 270 BGB).

2.	 Die SWG berechnen folgende Pauschalen:

	 (a) für jede schriftliche Mahnung nach Verzugseintritt

	 3,00 EUR1

	 (b) für jede schriftliche Sperrankündigung

	 6,00 EUR1
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	 (c) für jeden Einsatz eines Beauftragten zum Einzug einer Forderung

	 - während der üblichen Arbeitszeit (Mo - Fr von 8 - 18 Uhr) 

	 47,00 EUR1

	 - außerhalb der üblichen Arbeitszeit auf Veranlassung des Kunden 

	 94,00 EUR1

	 (d) für eine Ratenzahlungsvereinbarung

	 		 	 	 13,00 EUR (15,47 EUR)

	 (e) für eine Rücklastschrift

	 		 	 	 	 3,00 EUR1

	 	 zuzüglich des vom Geldinstitut jeweils erhobenen Betrags

	 	 (f) für die auf Wunsch des Kunden erfolgende Erstellung einer zusätzlichen
	 	 Rechnung neben der jährlichen Turnusrechnung wird folgende Pauschale
	 	 je Abrechnung erhoben:

	 6,00 EUR (7,14 EUR)
zuzüglich der Kosten des jeweiligen Netzbetreibers.

V.	 Einstellung der Versorgung gemäß § 33 AVBFernwärmeV

	 Für die Einstellung der Versorgung sind vom Kunden 47,00 EUR1 zu bezahlen. 
Für die Einstellung der Versorgung auf Kundenwunsch sind 47,00 EUR (55,93 
EUR) zu bezahlen. Für die Wiederaufnahme der Versorgung sind vom Kunden 
während der üblichen Arbeitszeit (Mo - Fr von 8 - 18 Uhr) 47,00 EUR (55,93 
EUR) und außerhalb der üblichen Arbeitszeit 94,00 EUR (111,86 EUR) 	
zu bezahlen.

VI.	 Inkrafttreten

	 Die vorstehenden Änderungen der ”Ergänzenden Bestimmungen” treten mit 
Wirkung vom 1. Januar 2010 in Kraft und setzen die betreffenden bisherigen 
Bestimmungen (Ausgabe Januar 2009) außer Kraft.

1 Die genannten Beträge sind umsatzsteuerfrei.

Die Preise in Klammern sind Bruttopreise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer (z.Zt. 19%) auf 
0,01 Ct bzw. 0,01 EUR kaufmännisch gerundet.
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